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 Veröffentlicht am 03.11.2004

Kopf

Der Oberste Gerichtshof hat am 3. November 2004 durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes Hon. Prof.

Dr. Brustbauer als Vorsitzenden sowie durch die Hofräte des Obersten Gerichtshofes Dr. Rouschal, Hon. Prof. Dr. Ratz,

Hon. Prof. Dr. Schroll und Dr. Kirchbacher als weitere Richter in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Diewok als

Schriftführerin in der Strafsache gegen Metin B***** wegen des Verbrechens des versuchten sexuellen Missbrauchs

von Unmündigen nach §§ 15 Abs 1, 207 Abs 1 StGB über die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung des

Angeklagten gegen das Urteil des Landesgerichtes Ried im Innkreis als Schö;engericht vom 26. Juli 2004, GZ 21 Hv

12/04m-22, sowie über seine Beschwerde gegen den gleichzeitig gefassten Beschluss (§ 55 StGB) nach Anhörung der

Generalprokuratur in nichtö;entlicher Sitzung den BeschlussDer Oberste Gerichtshof hat am 3. November 2004 durch

den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofes Hon. Prof. Dr. Brustbauer als Vorsitzenden sowie durch die Hofräte

des Obersten Gerichtshofes Dr. Rouschal, Hon. Prof. Dr. Ratz, Hon. Prof. Dr. Schroll und Dr. Kirchbacher als weitere

Richter in Gegenwart der Richteramtsanwärterin Mag. Diewok als Schriftführerin in der Strafsache gegen Metin B*****

wegen des Verbrechens des versuchten sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach Paragraphen 15, Absatz eins,,

207 Absatz eins, StGB über die Nichtigkeitsbeschwerde und die Berufung des Angeklagten gegen das Urteil des

Landesgerichtes Ried im Innkreis als Schö;engericht vom 26. Juli 2004, GZ 21 Hv 12/04m-22, sowie über seine

Beschwerde gegen den gleichzeitig gefassten Beschluss (Paragraph 55, StGB) nach Anhörung der Generalprokuratur in

nichtöffentlicher Sitzung den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die Nichtigkeitsbeschwerde wird zurückgewiesen.

Zur Entscheidung über die Berufung und die Beschwerde werden die Akten dem Oberlandesgericht Linz zugeleitet.

Dem Angeklagten fallen auch die Kosten des bisherigen Rechtsmittelverfahrens zur Last.

Text

Gründe:

Metin B***** wurde (richtig:) des Verbrechens des versuchten sexuellen Missbrauchs von Unmündigen nach §§ 15 Abs

1, 207 Abs 1 StGB schuldig erkannt.Metin B***** wurde (richtig:) des Verbrechens des versuchten sexuellen

Missbrauchs von Unmündigen nach Paragraphen 15, Absatz eins,, 207 Absatz eins, StGB schuldig erkannt.

Danach hat er am 12. Juni 2003 in Schärding versucht, außer dem Fall des § 206 StGB von der am 3. August 1989

geborene Sabine S*****, sohin einer unmündigen Person, dadurch eine geschlechtliche Handlung an sich vornehmen

zu lassen, dass er deren Hand nahm, sie in Richtung seines Genitalbereiches zog und sie au;orderte, sie solle

hingreifen, wobei es lediglich aufgrund der Gegenwehr der Sabine S***** beim Versuch blieb.Danach hat er am 12.
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Juni 2003 in Schärding versucht, außer dem Fall des Paragraph 206, StGB von der am 3. August 1989 geborene Sabine

S*****, sohin einer unmündigen Person, dadurch eine geschlechtliche Handlung an sich vornehmen zu lassen, dass er

deren Hand nahm, sie in Richtung seines Genitalbereiches zog und sie au;orderte, sie solle hingreifen, wobei es

lediglich aufgrund der Gegenwehr der Sabine S***** beim Versuch blieb.

Rechtliche Beurteilung

Dagegen richtet sich die auf Z 3, 4, 5 und 5a des § 281 Abs 1 StPO gestützte Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten,

welche jedoch fehl geht.Dagegen richtet sich die auf Zi;er 3,, 4, 5 und 5a des Paragraph 281, Absatz eins, StPO

gestützte Nichtigkeitsbeschwerde des Angeklagten, welche jedoch fehl geht.

Die Verfahrensrüge aus Z 3 unterlässt es, in der Hauptverhandlung angeblich vorgekommene Verletzungen oder

Vernachlässigungen von Vorschriften deutlich oder bestimmt zu bezeichnen, deren Beobachtung das Gesetz

ausdrücklich bei sonstiger Nichtigkeit vorschreibt. Die Ladung des Angeklagten zur Vernehmung des Tatopfers gemäß

§ 162a StPO ist beurkundet (S 43); eine Vorbereitungszeit steht ihm diesbezüglich nach § 221 StPO nicht zu

(Mayerhofer/Hollaender StPO5 § 162a, E 4). Den in der Hauptverhandlung gestellten Antrag auf Einholung eines

Gutachtens eines Sachverständigen aus dem Fache der Psychologie zum Beweis dafür, dass die Zeugin S*****

aufgrund ihres kindlichen Alters und Wesens die Unwahrheit gesagt habe, fehlt es nicht nur an der begründeten

Behauptung des Vorliegens von gegen die Fähigkeit und den Willen des Tatopfers zu einer wahrheitsgemäßen Aussage

sprechenden Umständen (sodass der Antrag auf einen bloßen Erkundungsbeweis hinausläuft), sondern auch an der

Darlegung einer Zustimmung des Tatopfers und dessen gesetzlicher Vertreter zu einer solchen Untersuchung (vgl Ratz,

WK-StPO § 281 Rz 350).Die Verfahrensrüge aus Zi;er 3, unterlässt es, in der Hauptverhandlung angeblich

vorgekommene Verletzungen oder Vernachlässigungen von Vorschriften deutlich oder bestimmt zu bezeichnen, deren

Beobachtung das Gesetz ausdrücklich bei sonstiger Nichtigkeit vorschreibt. Die Ladung des Angeklagten zur

Vernehmung des Tatopfers gemäß Paragraph 162 a, StPO ist beurkundet (S 43); eine Vorbereitungszeit steht ihm

diesbezüglich nach Paragraph 221, StPO nicht zu (Mayerhofer/Hollaender StPO5 Paragraph 162 a,, E 4). Den in der

Hauptverhandlung gestellten Antrag auf Einholung eines Gutachtens eines Sachverständigen aus dem Fache der

Psychologie zum Beweis dafür, dass die Zeugin S***** aufgrund ihres kindlichen Alters und Wesens die Unwahrheit

gesagt habe, fehlt es nicht nur an der begründeten Behauptung des Vorliegens von gegen die Fähigkeit und den Willen

des Tatopfers zu einer wahrheitsgemäßen Aussage sprechenden Umständen (sodass der Antrag auf einen bloßen

Erkundungsbeweis hinausläuft), sondern auch an der Darlegung einer Zustimmung des Tatopfers und dessen

gesetzlicher Vertreter zu einer solchen Untersuchung vergleiche Ratz, WK-StPO Paragraph 281, Rz 350).

Entgegen der Beschwerde aus Z 4 verfiel daher der Antrag zu Recht der Abweisung.Entgegen der Beschwerde aus Ziffer

4, verfiel daher der Antrag zu Recht der Abweisung.

Zufolge seiner VerpLichtung zur gedrängten Darstellung der Gründe (§ 270 Abs 2 Z 5 StPO) war das Erstgericht nicht

verhalten, auf unerhebliche Tatumstände (Frage nach der Handynummer des Opfers bzw nach der Anzahl der im

Tatumkreis beMndlichen Schüler) einzugehen. Die Mängelrüge (Z 5) geht daher ebenso ins Leere wie die Tatsachenrüge

(Z 5a), welche mit ihrem Hinweis auf die Ausführungen zur Mängelrüge als eigenständiger Nichtigkeitsgrund nicht

dargelegt wird.Zufolge seiner VerpLichtung zur gedrängten Darstellung der Gründe (Paragraph 270, Absatz 2, Zi;er 5,

StPO) war das Erstgericht nicht verhalten, auf unerhebliche Tatumstände (Frage nach der Handynummer des Opfers

bzw nach der Anzahl der im Tatumkreis beMndlichen Schüler) einzugehen. Die Mängelrüge (Zi;er 5,) geht daher

ebenso ins Leere wie die Tatsachenrüge (Zi;er 5 a,), welche mit ihrem Hinweis auf die Ausführungen zur Mängelrüge

als eigenständiger Nichtigkeitsgrund nicht dargelegt wird.

Die Nichtigkeitsbeschwerde war demnach schon bei der nichtö;entlichen Beratung zurückzuweisen (§ 285d StPO),

sodass die Entscheidung über die Berufung und die Beschwerde des Angeklagten in die Kompetenz des

Oberlandesgerichtes Linz fällt (§ 285i StPO). Die Kostenentscheidung gründet sich auf § 390a Abs 1 StPO.Die

Nichtigkeitsbeschwerde war demnach schon bei der nichtö;entlichen Beratung zurückzuweisen (Paragraph 285 d,

StPO), sodass die Entscheidung über die Berufung und die Beschwerde des Angeklagten in die Kompetenz des

Oberlandesgerichtes Linz fällt (Paragraph 285 i, StPO). Die Kostenentscheidung gründet sich auf Paragraph 390 a,

Absatz eins, StPO.
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